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1.  
Bekanntmachung 

 
Bauleitplanung der Stadt Nordhausen  
Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 84C  "1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 84A" (Ehem. Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen 
Hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1) BauGB und der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 84C "1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A" (Ehem. Heizkraftwerk) der Stadt 
Nordhausen (BP 84C) beschlossen und das gesetzlich erforderliche Planverfahren gemäß Baugesetzbuch 
(BauGB) damit eingeleitet (BV/1149/2022). Gemäß § 2 (1) BauGB i.d.z.Z.g.F. wird dieser Beschluss hiermit 
bekannt gemacht. 

Das Planverfahren hat formell und materiell einen Stand erreicht, der die Veröffentlichung der Planunterlagen 
mit Begründung gemäß § 3 (2) BauGB ermöglicht und erfordert. 
Infolge hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen in seiner Sitzung am 19.10.2023 den Entwurf des BP 84C 
gebilligt und die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen (BV/1334/2023).  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus der mitveröffentlichten Planskizze ersichtlich. 
Dieser besitzt eine Gesamtfläche von ca. 8.290m² und befindet sich im südöstlichen Stadtgebiet von 
Nordhausen, innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 84A „1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 84 – Ehemaliges Heizkraftwerk“ der Stadt Nordhausen (BP 84A) stellt in diesem Bereich dessen 
Änderung dar. 

 

Wesentliches Ziel der Planung: 

Im Gebiet des aktuell geltenden P 84A ist der Kurbelwellenhersteller FEUER powertrain GmbH & Co. KG 
ansässig. Durch eine über die Jahre gesteigerte Produktionskapazität und Beschäftigtenzahl hat sich die 
Werksstruktur auf dem Industrie- und Gewerbegrundstück der Firma am Standort Nordhausen kontinuierlich 
weiterentwickelt. Dies erfordert nun eine Erweiterung und Optimierung der logistischen Infrastruktur sowie 
die Sicherung des Werksgeländes durch ein Konzept, welches eine Erweiterung und Abschluss des 
Firmengeländes mit einer Zutrittskontrolle erfordert. Dies soll u. a. durch eine Zaunanlage auf dem eigenen 
Firmengelände und durch eine Schrankenanlage auf dem Teilbereich des öffentlichen Flurstückes 91/218, 
Flur 1, Gemarkung Nordhausen sichergestellt werden.  

Die im Geltungsbereich des BP 84A festgesetzte öffentliche Straßenverkehrsfläche, welche der 
Erschließung des Werkes dient, ist öffentlich gewidmet. Zur Umsetzung des Logistikkonzeptes der Fa. 
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FEUER powertrain GmbH & Co. KG ist eine Umwidmung der öffentlichen Straße in eine Privatstraße 
erforderlich. Dies soll mit dem BP 84C planungsrechtlich gesichert werden.  

Die Erschließung des südlich angrenzenden Wohngebietes „Feuerland“ ist weiterhin von Osten her durch 
die Rothenburgstraße sichergestellt. Aufgrund einer Dauerwache kann das Wohngebiet weiterhin durch die 
Privatstraße erschlossen werden. Die Erreichbarkeit für Rettungs- und Müllfahrzeuge bleibt gewährleistet. 

 
Verfahren und Beteiligung: 

Die Aufstellung des BP 84C erfolgt gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren. Gemäß § 13a (2) Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 (3) BauGB wird daher von 
der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach 
§ 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a (1) abgesehen.  

Die Planunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 84C "1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A" (Ehem. 
Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen 
sowie der Begründung mit allen Anlagen werden auf der Internetseite der Stadt Nordhausen unter 
www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php veröffentlicht in der Zeit:  
 

vom 01.11.2023 bis einschließlich 04.12.2023 

und zusätzlich öffentlich ausgelegt im Flur des Amtes für Stadtentwicklung, 99734 Nordhausen, Markt 1, 
Stadthaus, 2. OG, während der Öffnungszeiten 

Montag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Dienstag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Mittwoch  von 8.30 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag  von 8.30 bis 18.00 Uhr 
Freitag  von 8.30 bis 12.00 Uhr. 

 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist vorgebracht werden unter  
stadtplanung-sued@nordhausen.de oder der o. a. Hausadresse. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch 
schriftlich sowie innerhalb der Öffnungszeiten bzw. nach gesonderter Terminabsprache mündlich oder zur 
Niederschrift im Amt für Stadtentwicklung vorgebracht werden. Fachliche und inhaltliche Erläuterungen 
sowie Auskünfte zu den o.g. Planungen sind innerhalb der Öffnungszeiten bzw. nach gesonderter 
Terminabsprache möglich.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können. 
 
Nordhausen, den 27.10.2023 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweise 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine 
Mitteilung des Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme 
kann die Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert sein.  

Mit der Abgabe der Stellungnahme werden die personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung des Bebauungsplanverfahrens verarbeitet. Über die eingegangenen Stellungnahmen wird 
ggf. in öffentlicher Sitzung des Stadtrates beraten und entschieden bzw. können diese in weiteren 
Verfahrensschritten Bestandteil einer öffentlichen Auslegung werden.  

file://///svndhdat01/00$/Aktenplan_OB/2023/09%20Öffentlichkeitsarbeit/40%20Amtsblatt/09_2023%20-%2026_10/www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php
mailto:stadtplanung-ost@nordhausen.de
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 
(1) Buchstabe e DSGVO sowie § 16 (1) ThürDSG. In Umsetzung der  
Informationspflichten der EU- Datenschutzgrundverordnung finden sich die weiterführenden 
Datenschutzinformationen sowohl unter dem entsprechenden Beteiligungsverfahren auf 
www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php als auch in den ausliegenden Verfahrensunterlagen. 
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Impressum 
„Nordhäuser Ratskurier“ – Amtsblatt der Stadt Nordhausen 
Herausgeber: Pressestelle, Markt 1, 99734 Nordhausen 
Telefon: 03631/ 696 9429 Internet: www.nordhausen.de,  
E-Mail: pressesprecher@nordhausen.de 
Bezugsbedingungen und –möglichkeiten: Das Amtsblatt der Stadt Nordhausen kann unter 
www.nordhausen.de/ratskurier kostenlos heruntergeladen werden. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, das 
Amtsblatt einzeln in der Stadtinformation (Markt 1, 99734 Nordhausen), im Bürgerservice (Markt 15, 99734 
Nordhausen) sowie in der Stadtbibliothek und den Museen Flohburg, Tabakspeicher und Kunsthaus abzuholen.  
Zur Information über das Erscheinen des Amtsblatts wird am Erscheinungstag eine Hinweisbekanntmachung in 
der Tageszeitung „Thüringer Allgemeine“ veröffentlicht.  
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